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Jahresbericht über 
Ozeane und Meere

Jährliche 
Omnibusresolution

ITLOS

CBD Übereinkommen über die biologische Vielfalt; CITES Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und P�anzen (Washingtoner Artenschutzübereinkommen); 
DOALOS Abteilung für Ozeanangelegenheiten und Seerecht; FAO Welternährungsorganisation (der Vereinten Nationen); ILO Internationale Arbeitsorganisation; IMO Internationale Seeschi�fahrtsorganisation; 
IOC Zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission; ISA Internationale Meeresbodenbehörde; ITLOS Internationaler Seegerichtshof; MARPOL Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung durch Schi�e; PSMA Vereinbarung über Maßnahmen der Hafenstaaten, um illegale, ungemeldete und unkontrollierte Fischerei zu verhindern, abzuschrecken und zu beseitigen; RFMOs Regionale 
Fischereimanagement Organisationen; SOLAS Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See; UNDP Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen; UNEP Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen; UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur; UNGA Generalversammlung der Vereinten Nationen; UNSG Generalsekretär der Vereinten Nationen
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entwickeln. Regelmäßige thematische Überprüfungen 
der Ziele könnten diese Kohärenz stärken und mögliche 
Zielkonflikte mit anderen SDGs erfassen, um eine integ­
rierte Umsetzung voranzubringen.

Noch fehlt den Nachhaltigkeitszielen für die Meere 
aber der Biss. Eine erste Chance bietet sich bereits im Juni 
2017 auf der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen, auf 
der konkrete Schritte zur Umsetzung von SDG 14 interna­
tional vereinbart werden sollen. Und im Oktober 2017 lädt 
die Europäische Union zur vierten „Our Ocean“-Konferenz 
nach Malta ein, gefolgt von Indonesien 2018 und Norwe­
gen 2019.

SCHUTZ UND NACHHALTIGE NUTZUNG  
DER „HOHEN SEE“ 

In jenen Meeresgebieten, die außerhalb der Zuständig­
keit von Staaten liegen, fehlt ein umfassender Rahmen für 
den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität. 
Ein neues Abkommen, das unter dem Dach der UNCLOS 
angesiedelt werden soll, würde Regulierungslücken, zum 
Beispiel bei Schutz und gerechtem Zugang zu marin-ge­
netischen Ressourcen, schließen und das gebietsbezogene 
Management von Meeresschutzgebieten verbessern. Eine 
Staatenkonferenz im Jahr 2018 sollte mit den Verhandlun­
gen dazu beginnen.

TIEFSEEBERGBAU

Eine weitere zukünftige Herausforderung für die 
Meeres-Governance ist der Tiefseebergbau. Bislang läuft 
die Erkundung (Exploration) – Tiefseeböden und Tiefsee 
sind kaum wissenschaftlich erforscht. Der Abbau von Bo­
denschätzen findet in den Gebieten jenseits nationaler 
Hoheitsgewalt bisher noch nicht statt. Die Risiken von 
Umweltschäden durch den Bergbau werden als sehr hoch 
eingeschätzt. Zurzeit werden globale Umweltregularien 
für den Tiefseebodenbergbau entwickelt. Hier stellt sich 
allerdings auch eine grundsätzliche und ethische Frage: 
Soll die Menschheit überhaupt in den riskanten Tiefseebo­
denbergbau einsteigen? Gegenwärtig gibt es keinen Be­
darf an diesen Ressourcen. Die Tiefsee sollte in Zukunft als 
„gemeinsames Erbe der Menschheit“ geschützt, erforscht 
und zum gemeinsamen Wohl verwaltet werden. Ein Nein 
zum Tiefseebodenbergbau wäre jedenfalls ein Signal, dass 
wir die Meere wirklich schützen wollen. 

Die Ozeane dieser Welt müssen in den Mittelpunkt 
wirkungsvoller und verbindlicher internationaler Abspra­
chen rücken. Dazu werden im Kontext der Vereinten Nati­
onen und der Europäischen Union gerade neue Weichen 
gestellt. Die Umsetzung ambitionierter SDGs für die Mee­
re können die Kooperation zum Meeresschutz stärken und 
Ideen befördern, wie gravierende Regulierungslücken im 
Meeresschutz geschlossen werden können. •

Internationale Steuerungsstrukturen für den Ozean – sektoraler Ansatz und eine Unmenge an Organisationen
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